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AUSZUG AUS DEN AKTEN EINES PROZESSES IN LICHTENSTEIG [WEGEN DER
HINTERLASSENSCHAFT VON MARIA BARBARA REDING SEL . ]

1 . "Werden die Verordnete vermelt . Als Richter· , geistliche und sprechen

Erstlich , nach tentierung eines frl . Verglichs dass wegen der Junge hin¬

derlas snen Kindern , Und schuldlos die Creditores sollen abgewisen sein . "



2 . "Solle herr landschr [ eiber Beat Jakob I . ] ZurLauben und H. Sebastian Re-
1

ding wegen des Leibdings gefüerte ansprach Zuo Recht unbestendig und da¬

her todt und absein . Aldieweill die togenburgische Recht 3 in allem leib-

dingsforderung dises austrukhentlieh Zihl und Maas setzt 3 dass dieselbe

bey Lebzeiten des usufructuary nit allein Kund gemachet , sonder vor off¬

nen Rechten beschriben , und in Ermangelung solcher Vorsichtigkeit die

ansprach erlöschen sein solle ",  zumal beide obgenannten noch zu

Lebzeiten von [ Johann Rudolf ] Reding sei . durch einen Ver¬

gleich die Erfüllung ihrer Forderungen erlangt hätten.

3 . "Wirdt die Verschreibung des husraht anulliert . "

4 . "Solle alle hinder H. Landvogt [ Johami Rudolf Reding ] verlassne fahrnuss

wass das sein möchte 3 alt und Neüwen Creditoribus für ihre schuldforde-

rung heimb und Zuogesprocheyi 3 darbey einen ieder des Verzugs sein Recht

Vorbehalten 3 Conditio 3 so feren in der fahrenden beweisen werde das der

[Margaretha ] Pfifferin eigenthumb gewesen 3 solle selbiges den Rinderen

erfolgen . "

Die Kosten habe jede Partei selber zu tragen , "der comission Kosten

aber sollen selbigen die Verlassenschaft bezahlen " .

"Dass alle die Wenige so auff Anno 1648 gehaltenen Rechts Tag sich nicht an-

gemeld 3 Jhr ansprach sollen verlohren haben . "

1) Anna Maria Tritt vermachte Johann Rudolf Reding ein Leibgeding von
3000 Gl. 3 welche nach dessen Tod an die Kinder übergehen sollten.
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